
Bekanntmachung der Angaben gemäss 5 Abs.1 Nr.3 InvStG 
zum 31-12-2011 (Betrag pro Anteil in Fondswährung) 

Isin : 
FR0010135103 
Geschäftsjahresbeginn : 01/01/2011 
Geschäftsjahresende : 31/12/2011 

ISIN : 
FR0010135103 
WKN: A0DPW0 

CARMIGNAC PATRIMOINE  A (FCP) 
Privat‐

vermögen 

Betriebs‐
vermögen 

EStG 

Betriebs‐
vermögen 

KStG 

   THESAURIEREND  EUR  EUR  EUR 

   Barausschüttung  0.0000  0.0000  0.0000 

   Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer  0.0000  0.0000  0.0000 

a)  Betrag der Ausschüttung  0.0000  0.0000  0.0000 

aa)  In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre  0.0000  0.0000  0.0000 

bb)  In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge  0.0000  0.0000  0.0000 

b)  Betrag der ausgeschütteten Erträge  0.0000  0.0000  0.0000 

   Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge  98.2293  98.2293  98.2293 

c)  In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene          

aa) 
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 

1)
 

‐  0.0000  0.0000 

bb) 
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des 
Einkommensteuergesetzes 

1)
 

‐  0.0000  0.0000 

cc)  Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG  ‐  84.1269  84.1269 

dd) 
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der 
am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) 

0.0000  ‐   ‐ 

ee) 
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 
anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des Einkommensteuergesetzes sind 

0.0000  ‐  ‐ 

ff) 
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 
anzuwendenden Fassung 

0.0000  ‐  ‐ 

gg)  Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG  0.0000  0.0000  0.0000 

hh) 
in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen 

0.0000  0.0000  ‐ 

ii) 
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 
vorgenommen wurde 

0.0000  0.0000  0.0000 

   ‐ davon REIT‐Einkünfte  0.0000  0.0000  0.0000 

jj) 
in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

2)
 

‐  0.0000  0.0000 

kk) 

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als 
gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer 
berechtigen 

0.0000  0.0000  0.0000 

ll) 
in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 
des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

2)
 

‐  0.0000  0.0000 

d)  den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung          

aa)  im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG  0.0000  0.0000  0.0000 

bb)  im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG  0.0000  0.0000  0.0000 

cc)  im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten  0.0000  0.0000  0.0000 

e)  (weggefallen)          

f) 
den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen 
enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und 

        



aa) 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG 
vorgenommen wurde 

0.0000  0.0000  0.0000 

   ‐ in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT‐Einkünfte entfällt  0.0000  0.0000  0.0000 

bb) 
in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 
3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

2)
 

‐  0.0000  0.0000 

cc) 
der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG 
vorgenommen wurde 

0.0000  0.0000  0.0000 

dd) 
in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 
3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

2)
 

‐  0.0000  0.0000 

ee) 
der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt 
und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist 

0.0000  0.0000  0.0000 

ff) 
in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 
3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

2)
 

‐  0.0000  0.0000 

g)  den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung  0.0000  0.0000  0.0000 

h) 
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 

4.7231  4.7231  4.7231 

i) 
den Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren 
Werbungskosten 

7.7126  7.7126  7.7126 

 

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern. 
Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank erhältlich. 

 



An den Verwaltungsrat der 
Cann ignac Gestioll 
24, Place Vend6me 
F-75001 Paris 

KPMG Luxembourg S.8 r.1. 
9. 01100 Scheffer 
L·2520 Luxembourg 

Telephone +352 2251 51 1 
Fax +352 22 51 71 
Imernet lI\IV\IW.kpmg.lll 
Email mfo:a1kpmg lu 

Beschcinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 lnvestmentsteuergesctz 

Sehr geehne Darnen und Herren, 

der Verwaltungsrat der Cannignac Gestion (nachfolgcnd die Gesellschaft) hat uns beauftragt, 
gemiiss § 5 Abs. I Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prilfen, ob die flir den Fonds 
CARMIGNAC PATRlMOINE A rur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zu rn 
31. Dezembcr 2011 zu verBffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 uod 2 InvStG nach 
den Regeln des dcutschen Steuerrechts enninelt wurden. 

Die Verantwortung flIr die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. I Nr. lund 2 
In vStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei clem 
Verwaltungsrat der Gese llschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine 
Seuneilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu 
machenden Angaben !lach den Regeln des deutschen Steuerrechts ennittelt wurden. Soweit 
der Fonds Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hane, beschrankte sich unsere Prlifung auf 
die korrekte Obernahme der flir diese Zielfonds von anderen zur Verfligung gestellten 
steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft einschl iel3lich der Berucksichtigung 
vorl iegender Besche inigungen. 

Wir haben lInsere Prilfung unter entsprechender Beachtung der fiir Luxemburg von der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier umgesetzten Internationa len Prilfungs­
gru nds~tze vorgenommen. Danach ist die PrOfung so zu planen und durchzuflihren, dass mit 
hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. I Nr. lund 2 
In vStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Sei der Festlegung der Prilfungshand lungen 
werden die Kenntnisse Uber die Verwahung der Investmentvennogen sowie die Erwanungen 
ilber mogliche Fehler berUcksichtigt. 1m Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des 
auf die Errn inlung der Angaben nach § 5 Abs. I Nr. lund 2 InvStG bezogenen internen 
Kontrall systems sowie die Nachweise fUr die steuerlichen Angaben ilberwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. 

Die PrUfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze 
durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewahlte Auslegung war dann nichl zu 
beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, 
einschlagige Fachliteratur und veroffentli chte Auffassungen der Finanzverwaltlll1g gestiltzt 
werden kannte. Ein steuerlicher Ertragsausgleich wurde gerechnel. 
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Wir weisen darauf hin, dass eine kO nfiige Rechtsentwicklung und insbesondere die 
Reehtspreehung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung 
notwendig machen kann. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Pri.ifung eine hinreichend siehere Grundlage fUr unsere 
Beurtei lung bi ldet. 

Auf dieser Grundlage besehe inigen wir der Gesellsehaft naeh § 5 Abs. I Nr. 3 InvStG, dass 
die Angaben naeh § 5 Abs. I Nr. lund 2 InvStG fUr den oben genannten Fonds fUr das 
Geseh~ftsjahr vom I . Januar 20 I I bis zum 31. Dezember 2011 naeh den Regeln des 
deutsehen Steuerreehts enn ittelt wurden. 

Diese Beseheinigung wird fLlr den oben gcnannten Fonds zum Zweeke der Veroffentliehung 
naeh § 5 Abs . I Nr. 3 In vStG erstellt und ist an die Geseltschaft adressiert. Sie darf oh ne 
unsere sehriftliche Zustimmung nicht fUr andere Zwecke verwendet werden. 

Luxemburg, den 14. Februar 20 12 

KPMG Luxembourg S.a r.J. 
Cab inet de revision agree 

.jtf} 
J. oth 

irtschaftspriifer - Steuerberater 
Reviseur d'Emreprises agree 


